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Beiblatt zur Parlam~~tskorrespondenz 

'. . 

der Abg .. Ii er z e 1 e und Genossen' 

an den BundesIlliriister für Finanzen, 

29.Februar 1956 

. betreffend Haushaltsbesteu'?rung (§ 21.3 Einkommensteuergeset~). 

-.-.~.-q-.-.~ 

Eine der schwersten und den Grundsatz der Rechtsgleicbheit azn 

stärksten belastende Best 1mlnung des Einkonunensteuergesetzes ist der § a;. 
,. . 

Diese Gesetzesbestimmung, die ... unter gewissen Voraussetzungen - die ge­

meinsame Steu'~rverahlagi1l'lg von '~egatten vorsieht, hat schon vi.ele Ehen 

gefä"hrdet. Es ist bekannt, dass sioh zahlreiche Ehepaare nur deshalb 
. . ' ,. . . 

. scheiden lasse~. Dies ist besonders in denjenigen Fällen vorgekommen, wo 

der Ehegatt e Angestell,ter oder Arbei tel', die Frau aber selbständige'. Wirt-. , 

schaftstrei bende ode.r freiberuflich tätig ist. In diesem Falle wirkt sich ." 

bekanntermassen die gemeinsame Veranlagung am härtesten aus. GanZ beson­

ders ungerecht wirkt der § 26 EStG in dem Falle, ~ die Gattin Kleinge­

werbetreibende ist .. Sie ,znuss in diesem Falle oft mehr Steu(~r zahlen als 

der gut verdienende Gattco 

Die unt erze i6hneten Abgeordnet en machen 'aber den Herrn Bundes­

min:i.ster für Finanzen ganz besol'lder.s auf den Abs.3 des' genallllten Para-
. ' . . . . 

graphen aufmerksam, dereille Sonderr'''gelung für die Ehegattin trifft, 

die unselbständig in einem dem Betrieb des Gatten fremden Unternehmen 

arbeitet.,Nur in diesem Falle wird die g2meinsame Veranlagung nicht a.~-
. - ... . . " 

geweildet. Diese Geset zesstellewiderspricht dem Gruni sa.tz der Gleichheit. 

Der Abs.3 'ist daher verfassungswidrig .. Der Verfassungsgerichtshof hat . . . . . 

wiederholt festgestellt, dass die Gleichheit vor dem Gesetee nicht nur 

durch Akte d'e.r Vollziehung (eventu.ell RcchtssprechUllg) verletzt vrerdc'n 

kann, -sondern auch' durch Akte' der Gesetzgebung selbst, ~cies eies Bundes 

. 'oder eines Landes.' (s .. ~rkenntni.s 'vom 5~Dezembcr1955, Zl.·G 6/55 ... 8). 
Die unterz~ichneten Abgeordneten stellen daher an den Herrn Bundes­

minister für Finanzen die 

An i r a~~ 

, Ist der Herr l3undesminister bereit, dem Hoh~n Haus unverzüglich . 
eine Novelle zum § 26 EStG vorzulegen,' der' die Verfa.~sungswidrigk.eit des 
A~s .3 ,und die Unerträgliohen Härten der gemeinschaftliohenSteuerverall-

. lag~ngJaufhePt? '.' . 
. : , , -.-""-.-.-.-6--
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